
Komplementärmedizin in der
Bundesverfassung der Schweiz

„Fallstudie“ zur Verschränkung von Politik und Wissenschaft

Ebenso wie das Konzept der „Kom-
plementarität“ stammt auch jenes

der „Verschränkung“ aus der Quanten-
physik. WERNER HEISENBERG beschreibt
in seinen „Gesprächen im Umkreis der
Atomphysik“, wie Niels Bohr in den
dreissiger Jahren des letzten Jahrhun-
derts mit der Einführung des Begriffs
der Komplementarität, wonach also
zum Beispiel Licht physikalisch als
Welle, aber auch als korpuskuläres
Phänomen erklärt werden kann, „eine
entscheidende Veränderung“ herbei-
führte [1]. Jahrzehnte später wurde der
Begriff auf ergänzende Betrachtungs-
und Handlungsweisen in der Medizin
übertragen. Der Begriff der „Verschrän-
kung“, englisch „Entanglement“, wurde
zur gleichen Zeit von Erwin Schrödin-
ger eingeführt.

Konzept der Verschränkung

Wenn zwei Systeme in eine Interaktion
treten und sich nach einer Zeit gegen-
seitiger Beeinflussung wieder trennen,
können sie nicht mehr auf die gleiche
Art wie vorher beschrieben werden
und sie bleiben miteinander verknüpft.
Auch dieser Begriff wurde auf andere
Wissenschaftszweige übertragen, im
Besonderen auf das Verhältnis zwi-
schen Wissenschaft und Politik. Im
Laufe des 20. Jahrhunderts ist die Ver-
schränkung von Wissenschaft und Po-
litik enorm gewachsen, obwohl gleich-
zeitig Bemühungen liefen, Wissen-
schaft und Politik besser voneinander
zu trennen. Daraus resultierten Para-
doxien, welche bis heute nicht über-
wunden sind. Die Beobachtung zeigt
jedenfalls, dass der Beizug der wissen-
schaftlichen Expertise nicht notwen-
digerweise dazu führt, dass politische
Entscheidungen rationaler, eindeutiger
und mit grösserer Sicherheit getroffen

werden, sondern eher dazu, dass Kon-
troversen intensiver werden.

Am 17. Mai 2009 hat die Schweizer
Bevölkerung mit einer wuchtigen
Zweidrittel-Mehrheit der Verankerung
der Komplementärmedizin in der Bun-
desverfassung zugestimmt. Diesem Be-
schluss, der weit über die Landesgren-
zen hinaus Beachtung fand, gingen
zwölf Jahre eines bemerkenswerten
Verschränkungsprozesses von Politik
und Wissenschaft voraus – ein Beispiel
für die Umsetzung dieses Konzepts im
Gesundheitswesen.

Das Programm Evaluation

Komplementärmedizin PEK [2]
1996 stand in der Schweiz im Zusam-
menhang mit der Revision des Kran-
ken- und Unfallversicherungsgesetztes
(KUVG) die Frage der Pflichterstattung
der ärztlichen Komplementärmedizin
im Raum. Die damalige Gesundheits-
ministerin, Bundesrätin Ruth Dreifuss,
behalf sich mit der provisorischen Auf-
nahme der fünf „wichtigsten“ Diszipli-
nen, nämlich Klassischer Homöopathie,
Traditioneller Chinesischer Medizin,
Anthroposophischer Medizin, Phyto-
therapie und Neuraltherapie, verbun-

den mit der Auflage des nachgeschobe-
nen Nachweises von Wirksamkeit,
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlich-
keit (WZW), gemäss Artikel 32 des Bun-
desgesetzes über die Krankenversiche-
rung (KVG): „Die Leistungen … müssen
wirksam, zweckmässig und wirtschaft-
lich sein. Die Wirksamkeit muss nach
wissenschaftlichen Methoden nachge-
wiesen sein.“ Bundesrätin Dreifuss kam
den Komplementärmedizinern inso-
fern entgegen, als sie für diesen WZW-
Nachweis ein mit 6 Millionen Franken
dotiertes „Programm Evaluation Kom-
plementärmedizin“ veranlasste.

Doch was heisst „wissenschaftlich“?
Vor allem die Frage des Wirksamkeits-
nachweises verlangte nach methodolo-
gischen Vorgaben. Logischerweise de-
legierte das damals zuständige Bun-
desamt für Sozialversicherung (BSV)
diese Aufgabe an die Kollegiale Instanz
für Komplementärmedizin (KIKOM)
der Universität Bern. Bereits 1993 war
die „Förderung der Naturheilkunde“ in
die Verfassung des Kantons Bern auf-
genommen worden, ohne dass dies je-
doch zu ernsthaften Bemühungen zur
Umsetzung geführt hätte. Erst durch
eine Volksinitiative, initiiert durch den
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“Verschränkung” (engl. entanglement) als ursprünglich in der Quantenphysik definier-
tes Konzept wurde erstmals 1935 von Erwin Schrödinger beschrieben: Treten zwei Sys-
teme in eine Interaktion, bleiben sie nach ihrer Trennung in einer Art von Abhängig-
keit und können nicht mehr auf die gleiche Art wie vorher beschrieben werden. Die
Geschichte des beachtenswerten Referendums, mit dem die Schweiz die Komple-
mentärmedizin in ihrer Verfassung verankert hat, liefert eine interessante Fallstudie
zur Verschränkung von Politik und medizinischer Forschung. Das bislang noch nicht
gelöste Hauptproblem liegt in der Definition einer “angemessenen Methodologie”
zur Evaluation von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW) in
der Komplementärmedizin. Die über 6 Jahre hinweg durchgeführte Schweizer PEK-
Studie (Programm Evaluation Komplementärmedizin), die dieses Problem lösen sollte,
trug zu einem schwerwiegenden Versagen der Schweizer Gesundheitspolitik bei, was
schliesslich zum Rücktritt des Gesundheitsministers beitrug.



damaligen Nationalrat Rudolf Hafner,
war 1996 die KIKOM ins Leben geru-
fen worden. Unter Federführung der
kantonalen Erziehungsdirektion hatte
man sich in einer schwierigen Ausein-
andersetzung zwischen dem Initiativ-
komitee und der Medizinischen Fakul-
tät schliesslich auf die Schaffung ledig-
lich eines „Lehrstuhläquivalentes“ ge-
einigt, worauf die Initiative ohne Volks-
abstimmung zurückgezogen worden
war.

Trotz enormem Einsatz aller Betei-
ligten hatte sich das „Lehrstuhläquiva-
lent“ bald als ein eigentliches Verhin-
derungskonstrukt für eine vollwertige
Professur erwiesen. Die vier Dozenten
für Anthroposophische Medizin (Peter
Heusser, seit 2009 Ursula Wolff),
Homöopathie (André Thurneysen, seit
2008 Martin Frei), Chinesische Medizin
(Brigitte Ausfeld) und Neuraltherapie
(Andreas Beck, später Lorenz Fischer)
hielten je nur eine 25-prozentige Do-
zentur inne, was sie selbstredend zu
zusätzlicher anderweitiger Tätigkeit
zwang. Die faktische Anerkennung
durch die Fakultät blieb weitgehend
aus, der Mittelbau war mit vier 50-
Prozent-Stellen ungenügend, die For-
schungsmittel blieben äusserst be-
scheiden, das universitäre Inselspital
verweigerte Zusammenarbeitsverträge.
Dass die KIKOM dennoch Erstaunli-
ches in Forschung, Lehre und Dienst-
leistung zustande brachte, ist dem
enormen Einsatz ihrer vier Dozenten,
zu verdanken [3]. So konnte die KIKOM
2008 z.B. die höchste Anzahl wissen-
schaftlicher Publikationen pro Insti-
tuts-Mitarbeiter ausweisen!

Unter Federführung von Peter Heus-
ser wurden in einer breiten wissen-
schaftlichen Debatte unter Einbezug
von Schul- und Komplementärmedizi-
nern die Kriterien zur WZW-Beurtei-
lung in den komplementärmedizini-
schen Disziplinen erstellt und ins
„Handbuch zur Standardisierung der
medizinischen und wirtschaftlichen
Bewertung medizinischer Leistungen“
aufgenommen [4]. Hinsichtlich der
Darlegung der Wirksamkeit ist dort
festgehalten [5]:

„Im Grundsatz gelten Prüfungsme-
thoden in Komplementärmedizin als
angemessen, wenn sie a) die zu beur-
teilende Behandlungsmethode ganz-

heitlich bewerten, b) die realistischen
Möglichkeiten der Erforschung in der
Praxis gebührend berücksichtigen und
c) Schlussfolgerungen auf die tatsäch-
lich in der Praxis zu behandelnde Ziel-
population erlauben.

Aufgrund dieses Anforderungspro-
fils werden Evaluationsmethoden ohne
experimentelle Veränderungen der In-
tervention in bezug auf die Wirksam-
keitsbeurteilung entgegen der üblichen
hierarchischen Evidenz als prioritär
eingestuft. Hierzu gehören in erster 
Linie die praktischen Erfahrungen der
Ärzte, welche die Methoden anwenden,
die Anwendungstradition und praxis-
nahe Evaluationsverfahren. Die pro-
spektiven kontrollierten klinischen Stu-
dien, die eine experimentelle Verände-
rung der Intervention beinhalten, wer-
den als zweitrangig eingestuft…“

Die Verbindlichkeit dieser Kriterien
war unterdessen durch einen Bundes-
gerichts-Entscheid zum Begriff der
Wirksamkeit im Bereich der Komple-
mentärmedizin bestätigt worden. Dazu
schreibt der Verwaltungsrechtler GER-
HARD EUGSTER [6]:

„Der Begriff der Wirksamkeit löst
den altrechtlichen Begriff der wissen-
schaftlichen Anerkennung ab, welcher
praxisgemäss nach den Kriterien und
Methoden der universitären Schulme-
dizin beurteilt wurde. Diese Ablösung
sollte in der sozialen Krankenversi-
cherung ein grösseres Spektrum an
diagnostischen und therapeutischen
Möglichkeiten und insbesondere Raum
für die Komplementärmedizin schaf-
fen. Die Beurteilung der Wirksamkeit
darf sich daher nicht auf eine natur-
wissenschaftliche oder nur schulmedi-
zinische Optik beschränken. Der prak-
tisch relevante Beweis für die Wirk-
samkeit ist erbracht, wenn die Thera-
pie den natürlichen Verlauf der Krank-
heit günstig beeinflusst…“

Das PEK startete 1999 schlecht. Das
zunächst beauftragte Forschungsinsti-
tut für Management im Gesundheits-
wesen an der Fachhochschule für Wirt-
schaft St. Gallen (FMiG) war nicht in
der Lage, die nötigen Akteure zusam-
menzubringen. Mit einem Jahr Verzö-
gerung und einer kompetenteren Pro-
grammleitung kam dann jedoch ein be-
merkenswerter und auch international
mit Interesse beobachteter Evaluations-

prozess zustande. In einer rückbli-
ckenden Evaluation schreibt der Mün-
chener Naturheilkundler PD DIETER

MELCHART als Mitglied des Lenkungs-
ausschusses [7]:

„Das Projekt Evaluation Komple-
mentärmedizin PEK war für alle Betei-
ligten ein schwieriger, aber lohnender
und letztlich erfolgreicher Versuch, 
einen organisierten Dialog zwischen
komplementärmedizinischen Vertretern,
konventionellen Hausärzten und Eva-
luationsexperten zu realisieren. In die-
sem Sinne verstand sich PE als eine 
offene und tolerante Kommunikations-
plattform, mit dem Ziel, einen gemein-
samen Weg für eine systematische und
kritische Evaluation komplementärme-
dizinischer Therapierichtungen zu er-
öffnen, um den Fachgesellschaften eine
erneute Beantragung auf Anerkennung
zur Kostenübernahme in der Grund-
versicherung zu ermöglichen. Eine wich-
tige Initiative, die das Ansehen der be-
teiligten Akteure und Institutionen na-
tional und international nur erhöhen
kann, anstatt sie zu gefährden.”

Das PEK umfasste schliesslich drei
Komponenten. Zur Erfassung und Be-
wertung der bestehenden klinischen
Forschungen wurden für jede der fünf
Fachrichtungen Health Technology As-
sessments (HTA’s) erstellt [8,9]. Unter
Federführung des Instituts für Evalua-
tive Forschung in der Orthopädie der
Universität Bern wurde eine breit an-
gelegte gemeinsame Feldstudie bei den
Hausärzten durchgeführt. Und zur Er-
fassung der Wirtschaftlichkeit wurden
die Ergebnisse der Feldstudie mit den
Kostendaten der Krankenversicherun-
gen verlinkt. Als ergänzende vierte
Komponente speziell zum Wirksam-
keitsnachweis waren fachspezifische
klinische Verlaufsstudien geplant, wel-
che jedoch von der Ethikkommission
des Kantons Bern abgelehnt wurden.
Ein besonderer Fokus wurde im Rah-
men der Beurteilung der „Zweckmäs-
sigkeit“ auf die Berechtigung eines me-
dizinischen Pluralismus gelegt [10]. 

Das PEK-Programm erhielt auch in-
ternational zunehmende Aufmerksam-
keit. Der Autor hatte verschiedentlich
Gelegenheit, die Forschungsarbeiten
bei der WHO vorzustellen, 2003 gar in
offizieller Vertretung der damaligen
Vorsteherin des Departementes des In-
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nern, Ruth Dreifuss. An einer Konfe-
renz 2004 zur Aufarbeitung adäquater
Patienteninformationen zum Umgang
mit Komplementärmedizin gelang es,
in Anlehnung an den längst gebräuch-
lichen Begriff der „Appropriate Techo-
nology“ jenen der „Appropriate Me-
thodology“ bei der WHO einzubringen.

„Kreml-Methoden“ an der Naht-

stelle von Wissenschaft und Politik

Bis ins Jahr 2004 konnte PEK geord-
net und erfolgreich vorangebracht
werden. Dann wurde eine Einfluss-
nahme der Politik spürbar, welche im
Eidgenössischen Gesundheitsdeparte-
ment in kurzer Zeit zu jener Situation
führte, welche später selbst von bür-
gerlichen Politikern als „Kreml-Metho-
den“ bezeichnet wurde. Nach dem
Rücktritt von Ruth Dreifuss hatte Bun-
desrat Pascal Couchepin, vormals Aus-
senminister, das Departement des In-
nern und damit das Gesundheitsde-
partement übernommen. Unter bereits
damals enormem Spardruck verschob
er den Krankenversicherungs-Bereich
vom Bundesamt für Sozialversiche-
rung (BSV) in das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG). Damit wurden die
strategischen Hauptverantwortlichen
auch für das PEK fast vollständig aus-
gewechselt.

Noch bei der Übergabe des Dossiers
Komplementärmedizin attestierte das
BAG selber dem PEK einen beachtens-
werten Erfolg. Der BAG-Beauftragte
DR. KURT HESS [11] kam zur Einschät-
zung, „dass hier allerorts in hohem
Masse ökonomisch, professionell und
effizient gearbeitet worden ist und
wird.“

„PEK hat allein schon dadurch, dass
die historischen Gräben zwischen den
beiden medizinischen Systemen in
schwierigen Konsensverfahren und
durch eine von allen Beteiligten als
konstruktiv empfundene Kooperation
weitgehend überbrückt werden konn-
ten, Einmaliges erreicht, das auch in-
ternational auf höchste Beachtung ge-
stossen ist…“  

Nach dem Wechsel stand der Kom-
plementärmedizin jetzt eine überwie-
gend ablehnende Administration ge-
genüber. Weder Bundesrat Couchepin
noch BAG-Chef Thomas Zeltner hatten
aus ihrer Abneigung gegenüber der

Komplementärmedizin je einen Hehl
gemacht. Couchepin war überzeugt,
durch den Ausschluss der Komplemen-
tärmedizin aus der Grundversicherung
mit Leichtigkeit den Auftakt zu seinen
weiteren Sparbemühungen setzen zu
können. Hinsichtlich der wissenschaft-
lichen Zusammenhänge mit dem lau-
fenden PEK wusste er die medizini-
schen Fakultäten geschlossen hinter
sich. Bereits im Herbst 2003 hatte Prof.
MATTHIAS EGGER vom Institut für Sozial-
und Präventivmedizin der Universität
Bern entgegen den PEK-Bestimmun-
gen seine Resultate zur Widerlegung
der Wirksamkeit der Homöopathie öf-
fentlich zugänglich gemacht und damit
Bundesrat Couchepin jenes Mittel in
die Hand gegeben, mit dem er zwei
Jahre später seinen negativen Zulas-
sungsentscheid begründete [12]. 

Die konkreten Vorkommnisse in An-
wendung der „Kreml-Methoden“ bis
zum bundesrätlichen Entscheid vom
Juni 2005 wurden von PETER HEUSSER

bereits detailliert publiziert [13]. Im
Verlaufe des Jahres 2004 erhalten BAG
und Medizinische Fakultäten davon
Kenntnis, dass die Resultate von PEK
mehrheitlich zu Gunsten der Komple-
mentärmedizin ausfallen werden. Ins-
besondere sind die Kosten geringer
und ist die Patientenzufriedenheit grös-
ser, obwohl insgesamt schwerer Kranke
behandelt werden. Unter dem Druck
der Fakultäten nimmt das BAG zuneh-
mend Einfluss nicht nur auf den for-
malen Ablauf, sondern auch auf den
wissenschaftlichen Prozess selbst. Die
Strukturen werden verwischt, die Trak-
tanden kurzfristig umgestossen, Proto-
koll-Korrekturen verweigert. Den ver-
antwortlichen Fachexperten wird nach
fünfjähriger Mitarbeit der Zugriff zu
den Originaldaten durch grobe Schika-
nen erschwert, einer Mitarbeiterin wird
der PC konfisziert, die offiziellen Ver-
treter der Komplementärmedizin im
Lenkungsausschuss werden ebenso wie
das internationale Review-Board vom
Schlussbericht ausgeschlossen, der zu-
ständige Fachexperte für die Ökono-
mie-Studie, Dr. Hans-Peter Studer, wird
überraschend und ohne Begründung
freigestellt, schliesslich wird auch die
Programmleitung vorzeitig entlassen.

Auf den 21. April 2005 hatte die
UNION schweizerischer komplementär-

medizinischer Ärzteorganisationen in
Absprache mit dem PEK-Lenkungs-
ausschuss und der Programmleitung
die entscheidende wissenschaftliche
Fachtagung zur Präsentation der PEK-
Resultate im Auditorium Maximum der
Universität Bern angesetzt. Das Inter-
esse der Fachwelt war gross, auch die
Öffentlichkeit, vertreten durch 36 Jour-
nalisten, wartete gespannt auf die Stu-
dienergebnisse. In den vorangegange-
nen drei Tagen waren indessen die
17 Referenten auf Weisung des BAG
mit Drohbriefen unter Druck gesetzt
worden; 14 Referenten zogen ihre Bei-
träge zurück. Damit blieb der wissen-
schaftliche Diskurs tatsächlich unter-
drückt, was sich bis heute als Hinder-
nis erweist.

Nichtsdestotrotz enthielt der ur-
sprüngliche Schlussbericht die Emp-
fehlung, die Homöopathie, die anthro-
posophische Medizin und die Phyto-
therapie in der Grundversicherung zu
belassen. Erst vor kurzem konnte
nachgewiesen werden, dass diese Emp-
fehlung auf Verlangen von Bundesrat
Couchepin selber für die definitive Ver-
sion entfernt wurde – dieser Schritt
sollte für den Magistraten zu einem
ernsthaften Stolperstein werden. Die
für die Empfehlung zuständige Eid-
genössische Leistungskommission (ELK)
bekam den (frisierten) Schlussbericht
dennoch kaum zu sehen: Gerade drei
Mitglieder des 14-köpfigen Gremiums
schafften es, ihn in einer dreistündigen
Aufschaltung im Internet am Tage
nach Auffahrt einzusehen.

Das Review-Board kommentierte
diese Vorkommnisse in einer Konsens-
Stellungnahme im Herbst 2005 wie
folgt [14]: „Für eine wohlabgewogene
politische Entscheidung wäre ein vor-
gängiger Diskurs zwischen den betei-
ligten Forschern, den zuständigen Ver-
waltungsstellen und politischen Ent-
scheidungsträgern sowie dem Review
Board über die Interpretationen, die
methodologischen Stärken und den In-
formationsgehalt der PEK-Daten von
grosser Bedeutung gewesen. Die Er-
gebnisse und Argumente aus diesem
Expertendiskurs hätten dann auch die
öffentliche Diskussion befruchten kön-
nen, die wiederum den Hintergrund für
die politischen Entscheidungen bildet.
Leider verlief der tatsächliche Prozess
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von PEK genau umgekehrt. Das Review 
Board verurteilt diese Umkehrung der
normalen Abläufe einstimmig. Beson-
ders bekümmernd ist der Umstand,
dass die politische Entscheidung an-
scheinend durch Analysen des Bun-
desamtes für Gesundheit (BAG) inspi-
riert ist, die ihrerseits auf Daten und
Prozeduren beruhen, die öffentlich
nicht einseh- und überprüfbar sind.“ 

2009 erstellte das Tessiner Fernse-
hen rückblickend einen Dokumentar-
film zum PEK. Der Titel „6 Millionen
für eine Legende“ knüpfte an eine ent-
sprechende Äusserung von Bundesrat
Couchepin an, welcher die PEK-Resul-
tate als eine „Legende“ bezeichnet
hatte. Doch die „Kreml-Methoden“
wirkten nach: Der Film durfte in der
deutschen Schweiz nicht ausgestrahlt
werden.

Die Volksinitiative 

„Ja zur Komplementärmedizin“

Der Rauswurf der ärztlichen Komple-
mentärmedizin aus der sozialen Grund-
versicherung entwickelte sich indessen
zum stärksten Katalysator der Volksi-
nitiative „Ja zur Komplementärmedi-
zin“ [15]. Die Schweiz kennt keine Ge-
setzesinitiative, hingegen die Verfas-
sungsinitiative, welche 100‘000 gültige
Unterschriften erfordert. Innert weni-
ger als einem Jahr hatte die aus dem
„Forum für Ganzheitsmedizin“ (ffg)
hervorgegangene Initiativbewegung
136‘000 gültige Unterschriften bei-
sammen. Verlangt wurde ein neuer Ar-
tikel 118a): „Bund und Kantone sorgen
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für
die umfassende Berücksichtigung der
Komplementärmedizin“.

Die Volksinitiative war bereits seit
2003 in Vorbereitung; ihre Anliegen
gingen von Anfang an wesentlich wei-
ter als nur die Wiederaufnahme der
fünf ausgeschlossenen ärztlichen kom-
plementärmedizinischen Richtungen
in die Grundversicherung. Als Kern-
forderungen wurden weiter die Erlan-
gung nationaler Diplome und Quali-
tätskriterien für die nichtärztlichen
Komplementärtherapeuten, die Siche-
rung des Heilmittelschatzes mit er-
leichterten Zulassungen sowie die Ver-
ankerung der Komplementärmedizin
in der universitären Lehre und For-
schung aufgestellt, alles im Sinne der

Maxime der „Integrativen Medizin“ un-
ter dem Motto „Natürlich gemeinsam“.

Es war schon früh absehbar, dass in
der Abstimmungsdebatte vor allem
zwei „Killing arguments“ vorgebracht
würden: erstens die Befürchtung, der
Verfassungsartikel würde zu einer un-
kontrollierten Mengenausweitung der
erstattungspflichtigen Therapien füh-
ren, und zweitens die Behauptung, der
Wirksamkeitsnachweis sei nicht er-
bracht. Das erste Problem konnte
durch geniale Schachzüge der unter-
stützenden Politiker unter Federfüh-
rung der sozialistischen Ständerätin
Simonetta Sommaruga und des frei-
sinnigen Ständerats Rolf Büttiker
gelöst werden, welche einzig mit der
Streichung des Wortes „umfassend“
das Argument des „Dammbruches“
entkräftigten. Das zweite löste ein wei-
teres Mal eine Debatte zum Verhältnis
von Wissenschaft und Politik aus.

Die Frage des Wirksamkeitsnach-
weises führte im Abstimmungskampf
zu einer intensiven Kontroverse der
Wissenschaftlichkeit in der Komple-
mentärmedizin überhaupt und bleibt
weit über die Abstimmung hinaus un-
gelöst (s.u.). Im Kontext der Erstat-
tungspflicht geht es indessen nur um
eine operationelle Festlegung. Bemer-
kenswert ist, dass dabei vor allem er-
kannt und anerkannt wurde, dass
(auch) die Behandlungen der Schulme-
dizin nur zum kleinsten Teil evidenz-
basiert im Sinne des Wirksamkeits-
nachweises mit der Doppelblindstudie
sind. Auf Grund der irregulären Vor-
kommnisse bei der Auswertung von
PEK hatte der Nationalrat eine Parla-
mentarische Untersuchungskommis-
sion eingesetzt, welche unter anderen
zu folgenden Schlüssen kam [16]: 

„Aufgrund eines fehlenden Über-
blicks über das Leistungsspektrum und
mangelnder Anreize auf Seiten der
Leistungserbringer wird nur ein Bruch-
teil der kassenpflichtigen Leistungen
evaluiert, und die Auswahl hat ar-
biträren Charakter… Die aktuellen An-
tragsformulare tragen aber den häufi-
ger werdenden integrierten Leistungen
sowie den nicht Indikationen-spezifi-
schen Leistungen zu wenig Rechnung…
Die Evaluation von Leistungen ist nach
aussen nicht transparent. Wichtige Ent-
scheidungsgrundlagen und Teilergeb-

nisse sind nicht öffentlich zugänglich…
Die Beurteilungskriterien und -Mass-
stäbe sind nicht hinreichend klar, es
fehlt eine unabhängige Instanz, welche
die komplexen Sachverhalte … aufbe-
reitet…“

In einem „Exkurs zur Komplemen-
tärmedizin“ wird festgehalten: „Die
Wirksamkeit komplementärmedizini-
scher Methoden kann in der Regel nicht
mit RCT’s (Randomized Controlled 
Trials, d.h. randomisierte, kontrollierte
Studien), dem ‚Goldstandard‘ der evi-
denzbasierten Medizin, nachgewiesen
werden. Einschlägigen KVG-Kommen-
taren und der Rechtssprechung zufolge
wird dieser Standard bei schwieriger
Datenlage vom KVG aber auch nicht
zwingend verlangt. Auch die Zulas-
sungsbehörden räumen explizit ein,
dass die Wirksamkeit unter gewissen
Umständen durchaus sinnvoller medi-
zinischer Interventionen nicht mit RCT-
Studien nachweisbar ist und andere
Formen des wissenschaftlichen Wirk-
samkeitsnachweises in solchen Fällen
grundsätzlich anerkannt sind…“

Die konkrete Forderung an den
Bundesrat lautet: „Konkretisierung und
Operationalisierung der WZW-Krite-
rien: Der Bundesrat sorgt dafür, dass
die dem Zulassungs- und Überprü-
fungsverfahren zugrunde liegenden
WZW-Kriterien angemessen konkreti-
siert und operationalisiert werden.“

Für den Abstimmungskampf be-
deutsam war wohl, dass sich die Geg-
ner der Vorlage durch Exponenten ver-
treten liessen, welche selber gerade
nicht wissenschaftlich, sondern auf
tiefstem Niveau emotional auftraten.
Vor dem Hintergrund der aktuell hoch-
gehaltenen „Gesundheitskompetenz“
fanden so viele Bürger und vor allem
Bürgerinnen den Mut, ihren „gesunden
Menschenverstand“ dem universitären
Experten entgegenzusetzen.

Verschränkung in Umsetzung

Es wird häufig darauf hingewiesen,
dass mit einem Verfassungsartikel für
seine Umsetzung in die Praxis noch we-
nig gewonnen ist. Obwohl die Erfah-
rung zeigt, dass solche Umsetzungs-
prozesse (auch) in der Schweiz meis-
tens Jahrzehnte erfordern, kann im
Falle der Komplementärmedizin den-
noch mehr erhofft werden. Die Ab-

297Schweiz. Zschr. GanzheitsMedizin 21 (6), Oktober 2009

Kommentar



stimmung wurde mit einer soliden
Zweidrittel-Mehrheit gewonnen. Aus
der engagierten Abstimmungskampa-
gne ist eine engagierte und breit abge-
stützte Parlamentariergruppe „Kom-
plementärmedizin“ hervorgegangen.
Zudem geht es nicht um aufwändige
Gesetzesrevisionen, die bestehenden
Gesetze genügen weitgehend. Gefor-
dert sind der politische Wille und die
ungebrochene Aufmerksamkeit der
Bürger. Es ist auch kein Kostenschub
zu befürchten; selbst die Krankenver-
sicherer haben mittlerweile bestätigt,
dass Komplementärmedizin günstig
ist.

Die Wiederaufnahme der fünf ärzt-
lichen Fachrichtungen Anthroposophi-
sche Medizin, Homöopathie, Phytothe-
rapie, Traditionelle Chinesische Medi-
zin und Neuraltherapie in die obliga-
torische Krankenversicherung bedingt
ein zweigleisiges Vorgehen. Alle Fach-
schaften haben beim Bundesamt für
Gesundheit (BAG) Anmeldungen für
neue Anträge deponiert. Diese Anträge
werden auf den Eingaben von 2005 ba-
sieren, mit den nötigen Anpassungen
zur besseren Verständlichkeit der Evi-
denz-Hierarchie versehen und ergänzt
um alle neueren Studien. In den letz-
ten vier Jahren sind gerade auch in der
Anthroposophischen Medizin zahlrei-
che sehr gute klinische Studien publi-
ziert worden. Die Fachschaften müs-
sen sich dieses Mal jedoch auf verläss-
liche Vorgaben hinsichtlich der Beur-
teilung von Wirksamkeit, Zweckmäs-
sigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW)
stützen können (s.o.). Das BAG muss
unter politischem Druck dazu ange-
halten werden, sich dazu verbindlich
festzulegen. Im Gefolge der Volksab-
stimmung vom 17. Mai 2009 wurden in
beiden Kammern des Parlamentes
mehrere Vorstösse eingereicht, wel-
che, notfalls durch Gesetzesänderung,
eine verbindliche Operationalisierung
der WZW-Kriterien fordern. Ebenso
wichtig wäre ein fachliches Upgrading
der zuständigen Fachkommission. In-
dem der derzeitige BAG-Direktor Tho-
mas Zeltner Ende 2009 durch Patrick
Strupler abgelöst wird, ergeben sich
hier möglicherweise neue Chancen zur
Verständigung.

Zur Wahrung des bewährten Heil-
mittelschatzes hat das Heilmittelgesetz

von 2002 (HMG) an sich längst die Mög-
lichkeit für vereinfachte Zulassungen
bewährter Mittel geschaffen, nur hat
die Kontrollbehörde Swissmedic solche
Erleichterungen bisher weitgehend
verhindert. Mehrere parlamentarische
Vorstösse verlangen deshalb eine er-
neute Revision des Heilmittelgesetzes.
Zudem braucht die Swissmedic zwin-
gend wieder ein taugliches Gremium
für Beurteilung und Umgang mit den
Heilmitteln der Komplementärmedi-
zin. Auch muss die komplementärme-
dizinische Pharmazie an den Univer-
sitäten verankert werden.

Für die nichtärztlichen Therapeu-
tinnen und Therapeuten müssen na-
tionale Diplome und Vorgaben für kan-
tonale Praxisbewilligungen geschaffen
werden. Die betroffenen Berufsver-
bände haben sich in vorbildlicher
Weise längst mit dem Bundesamt für
Berufsbildung und Technologie (BBT)
zu gemeinsamen Vorlagen zusammen-
gefunden. Aber auch dieser Prozess
war durch eine Intervention des Ge-
sundheitsministers blockiert worden.

Die Integration der Komplementär-
medizin in Lehre und Forschung ver-
langt die Schaffung von vollwertigen
Lehrstühlen an den Universitäten.
Hierzu wären an sich vor allem die
Kantone gefordert. Allerdings wird be-
reits ein bedenkliches Demokratie-De-
fizit erkennbar: Angesichts ihrer Fi-
nanzknappkeit berufen sich die Kan-
tone auf die hohe Autonomie ihrer Uni-
versitäten, welche ihrerseits geringe
Bereitschaft zur Aufwertung der Kom-
plementärmedizin zeigen. Wenn indes-
sen zwei Drittel der Bevölkerung Kom-
plementärmedizin beanspruchen, müs-
sen auch die Schulmediziner ein Ba-
siswissen davon haben. Und wenn die
Universitäten der Komplementärmedi-
zin ein Forschungsdefizit vorwerfen,
müssen eben akademische Strukturen
zur Forschungsförderung geschaffen
werden. Zur Implementierung der ge-
forderten Lehrstühle hat die Schweiz
derzeit aber noch zu wenig qualifi-
zierte Akademiker und ist somit auf
tatkräftige Unterstützung aus den um-
liegenden Ländern angewiesen.

Insbesondere bei den medizinischen
Fakultäten stösst das Anliegen auf
grossen Widerstand. Statt sich proak-
tiv der wissenschaftlichen Debatte des

Methodenpluralismus zu stellen, rea-
giert die akademische Medizin in der
Schweiz ausgesprochen defensiv. Be-
reits vor der Abstimmung fühlte sich
die Schweizerische Akademie der Me-
dizinischen Wissenschaften SAMW zu
einer Rechtfertigung der „Schulmedi-
zin“ veranlasst [17]: 

„Aus Sicht der SAMW leistet die so-
genannte ‚Schulmedizin’, die sich auf
wissenschaftliche Grundlagen abstützt
und den Beweis ihrer Wirksamkeit im-
mer wieder erbringt, weiterhin den
Hauptbeitrag zu einer adäquaten, qua-
litativ hochstehenden Gesundheitsver-
sorgung der Bevölkerung. Komplemen-
tärmedizinische Methoden haben ihre
Berechtigung allenfalls im Zusammen-
spiel mit der (Schul-)Medizin, aber nicht
ohne diese. Insofern mutet es etwas 
eigenartig an, dass nun einzig die
Komplementärmedizin in der Verfas-
sung verankert werden soll.“

Unmittelbar nach der Abstimmung
publizierte die SAMW dann im Sinne
eines „Hirtenbriefes“ ein Positionspa-
pier „Medizin als Wissenschaft“, ein
Plädoyer für die Rückführung der Me-
dizin in die strikte Naturwissenschaft-
lichkeit [18] 

„Ein gewisses Misstrauen gegenüber
einer allzu techniklastigen Medizin hat
zu einem berechtigten Wunsch nach 
einer ‚menschlichen‘ Medizin geführt,
die sich an einem ‚ganzheitlichen An-
satz‘ orientiert. Damit verbunden ist
aber auch die potentielle Gefahr, dass
Ärztinnen und Ärzte die traditionelle
Nähe zu den wissenschaftlichen Grund-
lagen verlieren, d.h. die Ergebnisse der
Forschung nicht im Sinne der ‚Evi-
dence-based Medicine‘ für ihre prak-
tisch-klinische Arbeit einsetzen…”

Allerdings verstrickt sich die SAMW
selber in der fehlenden Grundlagen-
diskussion, wenn sie die Medizin zwar
auch als Heilkunst anerkennt, gleich-
zeitig aber „irrationale Auffassungen“
ablehnt:

„Die unbestritten notwendige ‚Heil-
kunst‘ muss sich mit einem kritischen
wissenschaftlichen Verständnis paa-
ren, um pseudowissenschaftlichen oder
irrationalen Auffassungen mit gut fun-
dierten Argumenten begegnen zu kön-
nen. Eine Revitalisierung der akade-
mischen Medizin ist notwendig.“

„Revitalisierung“ würde ja tatsäch-
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lich eine „Neubelebung“ bedeuten, und
gerade das Lebendige ist jener Bereich,
welcher sich nicht auf Statistik redu-
zieren lässt.

Grenzen der eigenen Machbarkeit

Einen Monat nach der Volksabstim-
mung gab Bundesrat Couchepin seinen
Rücktritt bekannt. Während allgemein
sein staatsmännisches Format gewür-
digt wurde, hielten Volk und Parlament
verbreitet Couchepin verantwortlich
für das Scheitern der Gesundheitsre-
form in der Schweiz. Insbesondere in
der Abwehr gegen die Hausärzte und
die Komplementärmedizin hatte sich
Couchepin richtiggehend verheddert.
Das war so weit gegangen, dass er in
einem kritischen Interview des Tessi-
ner Fernsehens von seinem Presse-
sprecher vor einem tätlichen Ausbruch
zurückgehalten werden musste.

Im Rückblick auf die 12 Jahre die-
ses bemerkenswerten Verschränkungs-
prozesses zwischen Wissenschaft und
Politik muss festgehalten werden, dass
in vielen Etappen „imponderable“ Fak-
toren eine entscheidende Rolle spiel-
ten. Besondere Bedeutung erlangten
die exzellenten HTA-Berichte von Gun-
ver Kienle und Helmut Kiene (anthro-
posophische Medizin), Peter Mathies-
sen, Ursula Wolf, Stefanie Maxion-
Bergemann, Gudrun Bornhöft et al.
(Homöopathie, TCM), welche in kriti-
schen Momenten, so auch in der letz-
ten entscheidenden Fernsehsendung
„Arena“, immer wieder die wissen-
schaftliche Expertise der Komple-
mentärmedizin bewies. Das dezidierte
Engagement hochrangier Parlamenta-
rier war ebenso wenig vorauszusehen
wie die Kehrtwende bei den Beratun-
gen im Parlament. Es konnte auch
nicht damit gerechnet werden, dass die
Gegner der Vorlage durch ihr provo-
kantes Auftreten selber zum Abstim-
mungserfolg beitragen würden. Man
wäre versucht, zu sagen, dass die ei-
genen Anstrengungen auf wunderbare
Weise immer wieder durch andere
Kräfte ergänzt wurden.
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